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WICHTIGE HINWEISE   –   BITTE UNBEDINGT BEACHTEN! 
 
Das Datum der Unterzeichnung und der Zeitpunkt des Erhalts des Verkaufsprospektes und der Zeichnungs-
unterlagen dürfen nicht identisch sein! 
 
Die Rechtsprechung besagt, dass dem Anleger die Emissionsunterlagen mindestens 14 Tage vor dem Zeichnungsdatum vorliegen 
müssen, damit er sich mit den Chancen und Risiken des Angebots in einem ausreichenden Zeitrahmen vertraut machen kann. 
Die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen zählt hier ausdrücklich nicht mit! 
 
Bei Nichteinhaltung des Zeitraumes von mindestens 14 Tagen wird schriftlich dokumentiert, dass der Zeichner nicht hinreichend aufgeklärt 
worden ist. Für Berater und Vermittler bestehen Haftungsgefahren, die Zeichnungssumme im Streitfall erstatten zu müssen. 
 
Haftungsrisiken betreffen auch die 
Fondsgesellschaft und die best select 
Vertriebsgesellschaft mbH, wenn sie sich auf 
erkennbar nicht ordnungsgemäß geworbene und 
aufgeklärte Zeichner einlassen. Denn: Die 
Anleger des Fonds müssen sich darauf verlassen 
können, dass nicht einzelne Anleger zur Unzeit 
ihr Betei-ligungskapital aus dem genannten 
Grund aus dem Fonds abziehen können und 
damit die Investments gefährden. 
 
Die Aushändigung des Nachtrags zum 
Verkaufsprospekt muss nachgewiesen 
werden! 
 
Tragen Sie bitte unter „Nachtrag zum 
Verkaufsprospekt vom“ das Datum des jeweils 
aktuellen Nachtrags ein. 
 

 

Siehe Rückseite des Formulars: Informationen für den Verbraucher nach den Vorschriften für Fernabsatzverträge 
Zwei Wochen sind de jure nicht 14 Tage! 
 
Gerichtliche Auseinandersetzungen mit Anlegern, die sich von ihren notleidenden Investments zu trennen versuchen, nehmen zu. 
Veröffentlichte Urteile zeigen, dass zum Teil erfolgreich auf die Unwirksamkeit der Widerrufsbelehrung abgestellt wird. 
 
Nunmehr wird die Musterwiderrufsbelehrung durch das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 
Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 29.07.2009 (BGBl. I 2009, 
03.08.2009, 2355), auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. 
 
Ohne Übergangszeit gilt ab dem 11.06.2010 dann 
das neue Muster. Dieses wird nunmehr im 
EGBGB (Anlage 1 zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 
1) abgedruckt sein und erhält damit den 
gewünschten Gesetzescharakter. Damit - und 
dies ist die bedeutungsvolle Änderung - ist es den 
Gerichten zukünftig unmöglich, das Muster 
wegen Verstoß gegen höherrangiges Recht als 
unwirksam zu verwerfen. 
 

Rechtsgrundlage für den Vertrauensschutz bei 
der Verwendung des Musters ist zukünftig nicht 
mehr § 14 Abs. 1 BGB-InfoV, sondern § 360 Abs. 
3 BGB. Im Muster wird nun statt auf eine 
„Zweiwochenfrist“ auf eine „14-Tagefrist“ 
abgestellt. Inhaltlich stellt dies aber keine 
Änderung dar, sondern dient lediglich der 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2002/65/EG. 
 
Um unnötige Abmahnungen grundsätzlich zu vermeiden, setzen wir auf den gesetzlichen Vertrauensschutz, den das Muster der 
Widerrufsbelehrung bewirken soll. Bitte helfen Sie uns und sich selbst, indem sie, wie abgebildet, „zwei Wochen“ streichen und durch 
„14 Tagen“ ersetzen. WICHTIG: Bitte vom Anleger abzeichnen lassen! 
 

 
Wir bitten um Ihr Verständnis. Die Treuhandgesellschaft kann nur ordnungsgemäß ausgestellte 
Beitrittserklärungen annehmen! 


